
Zeitschrift: Zeitlupe : für Menschen mit Lebenserfahrung

Band: 70 (1992)

Heft: 1

Rubrik: Sie fragen - wir antworten

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte
an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei
den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Siehe Rechtliche Hinweise.

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les

éditeurs ou les détenteurs de droits externes. Voir Informations légales.

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. See Legal notice.

Download PDF: 06.10.2024

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=en


RATGEBER

Sie fragen -
wir antworten

AHV

Wie kann man sich
und seiner Ehefrau
die Renten
auszahlen lassen?

Meine Fraw und icb vereinbarten,
bass die 7/aifte der Frai/enrente
an/ ibr Bankkonto z« überweisen

sei, derÄertan/meines. Beim Aas-
/üben bes entsprecbenben Über-
vvei.vnntf.s/or/nn/ar.v parierte mir
em Feb/er: /cb vermerkte, bass /e
die //äi/te der Fbepaarrente an/"
ibr nnd mein Konto zm überweisen
.sei. Ais icb dies /estsfebte, wobfe
icb den Feb/er berichtigen. M/n
biess es aber, dass die von mir ge-
wünschte Anszab/nng nicht mög-
beb sei.
Zasätz/ich noeb eine rechf/iche
Frage: 7/af bz'e Fbe/ran von Geset-
zes wegen Anrecht a/zf ibre voiie
Rente?

Die Ausgleichskasse hat Ihnen
richtig Auskunft gegeben, da die
Ehepaar-Rente in gleichen Teilen
dem Lebensunterhalt der beiden
Ehegatten dient. Das Bundesge-
setz über die AHV bestimmt denn
auch (Art. 22 Abs. 2 AHVG): «Die
Ehefrau ist befugt, für sich die
halbe Ehepaar-Altersrente zu
beanspruchen...»
Eine andere Aufteilung, z.B. durch
eine Abtretung oder Vollmacht ei-
nes Ehegatten, darf zur Sicherheit
des Rentenanspruchs von der Aus-
gleichskasse nicht vorgenommen

werden. Vielmehr sagt das Gesetz

(Art. 20 Abs. 1 AHVG): «Jeder

Rentenanspruch ist unabtretbar,
unverpfändbar und der Zwangs-
Vollstreckung entzogen. Jede Ab-
tretung oder Verpfändung ist
nichtig...»
Aufgrund der erwähnten zwingen-
den Vorschriften des Bundesrechts
durfte die Ausgleichskasse Ihr An-
liegen nicht direkt erfüllen. Wenn
Sie sich allerdings mit Ihrer Frau
zusammen auf eine andere Auftei-
lung der Altersrente einigen, dann
könnten Sie z.B. durch einen ent-
sprechenden Dauerauftrag an Ihre
Bank sicherstellen, dass ein Teil
der halben Altersrente nach Über-
Weisung durch die Ausgleichskas-
se von der Bank auf ein anderes
Konto weitergeleitet wird. Der ge-
setzliche Anspruch der Frau auf
die halbe Ehepaar-Altersrente
(Art. 22 Abs. 2 AHVG) wird da-
durch nicht tangiert. Ich hoffe, Ih-
nen damit einen Weg aufgezeigt zu
haben, wie Sie und Ihre Frau den-
noch Ihre gemeinsame Absicht er-
füllen können. Für weitere Einzel-
heiten steht Ihnen Ihre Bank sicher
gerne beratend zur Verfügung.

Muss die
Ergänzungsleistung
zurückbezahlt
werden?

Müssen meine Frben ahes, was icb
von ber Frgänzangs/eAtnng erbai-
ten babe, von meinem Ersparten,
vom 7/atzsrat, vom Fami/ien-
schmz/ck wsw. zzzrückzab/en?

Die Antwort auf Ihre Frage findet
sich in der Verordnung des Bun-

desrates über die Ergänzungslei-
stungen. Artikel 27 dieser Verord-

nung bestimmt, dass lediglich «un-
rechtmässig bezogene Ergän-
zungsleistungen vom Bezüger
oder seinen Erben zuriiekzuerstat-
ten» sind.
Bei der Ergänzungsleistung han-
delt es sich ebenso um persönliche
Ansprüche der Versicherten wie
z.B. bei den Renten der AHV. Der
Unterschied besteht insbesondere
darin, dass die AHV-Renten allen
Versicherten aufgrund der gelei-
steten Beiträge zustehen, während
die Ergänzungsleistungen abhän-
gig sind von den wirtschaftlichen
Verhältnissen im Einzelfall. So-
weit Sie Ergänzungsleistungen im
Rahmen des Bundesgesetzes auf-
grund Ihrer tatsächlichen wirt-
schaftlichen Verhältnisse bezogen
haben, so müssen Sie oder Ihre
Erben diese Leistungen also eben-

sowenig wie die Renten der AHV
zurückerstatten. Eine Rückerstat-
tung wäre nur möglich, wenn und
soweit Ergänzungsleistungen we-
gen falscher Angabe über Ihre
wirtschaftlichen Verhältnisse aus-
gerichtet wurden. Um solche
Rückforderungen, die für alle Be-
teiligten unangenehm sind, zu ver-
meiden, ist der für die Ergänzungs-
leistung zuständigen Stelle nicht
nur jede Verschlechterung, son-
dem ebenso jede Verbesserung der
wirtschaftlichen Verhältnisse um-
gehend zu melden, damit der An-
sprach neu berechnet werden
kann.

Soll ich kündigen
oder warten, bis mir
gekündigt wird?
Seit 58 Jahren arbeite icb bei ber
gZeichen Firma. Diese würbe kürz-
beb verbat///- eine Abtei/zzng nacb
ber anbern wirb ntzn entgegen ben
Ankünbig/zngen gesch/ossen. /cb
möchte aber noeb bis zw meiner
Bensionier/zng in etwa einem Jabr
arbeiten.
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RATGEBER

7/afee z'cfe, we«« z'cfe/rzzfeer mz'Z der
Arfecz'Z «zz/feörcn znz«.s, Fecfez a«/
ez'«e Afe/mzfezngssMzn/ne Oder z'sZ

es feeder afezzzwarZen, few zwz'r ge-
fezznzfe'gZ wird «nd z'cfe da«« Venz-

pe/n miz^Ze

Ihre Fragen sind in erster Linie ar-
beitsrechtlicher Natur und müss-
ten nach den Bestimmungen eines

allfälligen Gesamtarbeitsvertra-

ges, nach Ihrem Anstellungsver-
trag und im Rahmen des Arbeits-
rechtes beurteilt werden.
Aufgrund Ihrer Darstellung be-
steht kein Gmnd zur Befürchtung
einer Kündigung «aus heiterem
Himmel» durch den Arbeitgeber.
Für die verbleibende Zeit müssen
Sie allenfalls bereit sein, zumutba-
re Veränderungen im Pflichtenheft
zu akzeptieren, wie dies in den ver-
gangenen 38 Jahren wohl oft ge-
schehen ist.
Von einer Kündigung würde ich
Ihnen - soweit ich die Lage aus
Ihrer Schilderung beurteilen kann

- unbedingt abraten. Sofern in den
Statuten Ihrer Pensionskasse keine
abweichende Regelung vorgese-
hen ist, steht Ihnen die volle Pen-
sion ab 62 Jahren zu. Ebenfalls erst
ab 62 Jahren können Sie mit den
Renten der AHV rechnen und
müssten bis zu diesem Zeitpunkt
als Nichterwerbstätige weiterhin
AHV-Beiträge bezahlen.
Sollten Sie aus andern Gründen
dennoch eine vorzeitige Pensio-
nierung ins Auge fassen, empfehle
ich Ihnen, sich durch den Personal-
dienst Ihres Arbeitgebers beraten
zu lassen. Möchten Sie dies nicht,
so steht Ihnen das Arbeitsgericht
sicher für eine Orientierung zur
Verfügung. Weitere Kontakte kann
Ihnen auch die für Ihren Wohnort
zuständige Beratungsstelle oder
die Geschäftsstelle von Pro Senec-
tute vermitteln.

Dz: z'zzr. Bz/do/f Thor

RECHT

Wer erbt, wenn
keine Erben da sind?
Wer azzs tznserer Verwanz/Zsc/za/E
fean« ez'««zaZ z/nsere« ez'nzz'ge«
So/z« «ac/z ««serez« Afeiefeen feeer-
feen? t/nser Bofen, zier ein eigenes
iiazzs z/«zi feeciezzZenzfe Ersparnisse
feat, z'sZ «z'cfez verfeez'raZeZ, was ver-
znzzZ/icfe azzcfe so feieifeen wird Wir
fee/zzrcfeie«, ziass zz«ser Sofe« ein-
zna/ von Verwanziten feeerfez wird
znz'Z Jene« er nie FonZafeZ feaZZe zznzi

dz'e z'fe« «zzr vo« FoZogra/zen fee«-

Tieft.

Die gesetzliche Erbfolge sieht die
Nachkommen eines Erblassers als
nächste Erben vor. Wenn Ihr Sohn
im Zeitpunkt seines Ablebens kei-
ne Nachkommen hätte, so würde
die Erbschaft an den elterlichen
Stamm gelangen. Sind die Eltern,
wie meistens, vorverstorben und
fehlt es, wie in Ihrem Fall, an an-
deren Kindern der Eltern, so würde
die Erbschaft an den grosselterli-
chen Stamm gelangen. Dies be-
deutet, dass die Nachkommen der
Grosseltern, sowohl der väterli-
chen als auch der mütterlichen Sei-
te, Ihren Sohn beerben könnten. Es
wäre also durchaus möglich, dass

Ihr Sohn von Cousins oder deren
Kindern beerbt wird, die er gar
nicht kennt. Fehlt es im übrigen an
Nachkommen der Grosseltern, so
würde das Gemeinwesen, der Kan-
ton oder allenfalls die Gemeinde
erben.
Da aber nur die Nachkommen, die
Eltern und der Ehegatte des Erb-
lassers den Pflichtteilschutz ge-
messen, könnte Ihr Sohn im Rah-
men einer letztwilligen Verfügung
über seinen Nachlass frei bestim-
men. Er könnte also z. B. mittels
Testament einen oder mehrere Er-
ben, Privatpersonen oder Institu-

tionen einsetzen. Wie Sie sehen,
wird Ihr Sohn es selbst in der Hand
haben, einen oder mehrere ihm ge-
nehme Erben zu bestimmen.

Dz: itzz: Mazro Biaggi, AzivofeaZ

MEDIZIN

Juckende Beine
/cfe werzie nzicfesZes /afer SO zznzi

feafee sez'Z 50 Jaferen znefer oder we-
«iger znz'Z zwez'«e« Berne« zz«zi Fz/'s-

^en zzz Zzz«. Frizfeer wzzrzien ziie

Framp/azier« vero'zieZ zznzi B/z/Zegei
angeseZzZ. Mz'Z 60 Jaferen fe'ess z'cfe

zfe'e 7/aiizzxe zznzi ez« Bei« operie-
re«. Danacfe war es einige Zez'Z

feesser Afezn feafee z'cfe i« ZeZzter Zez'Z

verz«eferZ Scfewzerz'gfeez'Ze« znz'Z zien
Bez'ne« — ez« te'sZz'ges Jzzcfee« ver-
/ez'ZeZznz'cfe ZroZzaZ/engzzZe« Vorsà'Z-

ze« zzzzn FraZzen f z'zn MoznenZ ez'ne

Wofe/ZaZj. Afeer Zeider znzzss z'cfe es
«acfefeer fezzsse«; Fs gifez /ezzcfeZe

5ze//e«, zznd z'cfe feefeoznzne ez'ne

«scfezzz/zge» 7/azzZ, die efeezz/a//s
wieder j'zzcfeZ. Bz's y'eZzZ feaZ nocfe
«z'cfeZs genz'zZzZ.

Hautjucken kann viele Ursachen
haben, und immer gilt es, sorgfäl-
tig nach allen möglichen Auslö-
sern zu suchen, bevor man eine
Behandlung beginnt. Einer der
häufigsten Gründe beim älteren
Menschen ist die zu trockene Haut,
oftmals noch begünstigt durch zu
hartes Wasser und den Gebrauch
ungeeigneter Seifen oder Badezu-
sätze. Verwenden Sie deshalb aus-
schliesslich Seifen mit einem
Rückfetter, und tragen Sie regel-
mässig eine fetthaltige Lotion auf.
Besonders kühlend und juckreiz-
stillend wirkt Cold Cream oder
Hydrocortisonsalbe in Pasta refri-
gans, die Sie allerdings nur auf
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ärztliches Rezept hin erhalten.
Sollte in Ihrem Fall vor allem das

bestehende Venenleiden für den
Juckreiz verantwortlich sein, so
müssen Sie wohl oder übel Ihre
Beine täglich gut einbinden - sonst
nützen auch die besten Salben
nichts.

Meine SOya'/m'ge Schwester hat
ö/ters am rechten Oherschenhei
einen sehr starben, brennenden
Schmerz. Diese Erscheinung
bommt nach einem Etrnmaracb
von einer ha/ben bis einer Stande
Dauer Wenn meine Schwester
dann etwa /ün/ Minuten au/einer
Ranb ausruhen bann, ist der
Sch/nerz vorbei.

Dieser Schmerz wird aber nicht
nur durch Gehen hervorgerufen:
Er bommf manchmal auch mitten
in der Vacht. Wenn meine Schwe-
ster dann aus dem Rett steigt und
ein wenig umhergeht, ist wieder
aües norma/.
/ch vermute, dass diese Ersehet-

nung vom A/ter abhängig ist. We-

der ein Eausarzt noch ein Veuro-
Zöge bonnten ihr sagen, woher der
Schmerz bommf, was die Drsache
ist. Vachzutragen ist, dass meine
Schwester 75 Ei/o Übergewicht
hat.

Die geschilderten Beschwerden
lassen sich nicht ohne weiteres er-
klären und sind jedenfalls nicht
vom Alter abhängig, wie Sie ver-
muten. Am ehesten denke ich an
eine Nervenreizung in der Leisten-
gegend, die zu brennenden
Schmerzen an der Oberschenkel-

aussenseite führen. Diese können
sowohl unter Belastung als auch in
Ruhe auftreten und scheinen bei
Übergewichtigen häufiger vorzu-
kommen. In der Fachsprache be-
zeichnet man diese Erscheinung
als «Meralgia paraesthetica». Ich
kann mir nur schwer vorstellen,
dass der beigezogene Neurologe
diese Möglichkeit übersehen hat.
Gelegentlich können auch musku-
läre Störungen ähnliche Be-
schwerden hervorrufen. Die im AI-
ter häufigeren arteriellen Durch-
blutungsstörungen machen sich
dagegen meist schon nach einer
kurzen Gehstrecke bemerkbar und
zwingen den Betroffenen zum An-
halten, worauf die Schmerzen
rasch nachlassen.

Dr med. .Peter Eob/er

Schmerzen
am Oberschenkel

Name

Strasse...

Land/Ort

n Telefon..

Treppen
ein Problem?

Wir sind Ihr Partner mit
dem kompletten Programm.

HÖGG Liftsysteme AG
CH-9620 Lichtensteig
Telefon 074 7 15 34

Rufen Sie uns an und verlangen
Sie unsere Unterlagen.
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etc.

Da 5e/fe7>eJzem/«g o/i/aZsc/z ver-
rtanJe« wzrJ, scMfzen rt'c/z Ge-
sc/tà/Asm/zaber ««i Waren/zä«^er

immer jßnrf^er gegen «KwnJe«»,
Ji'e Jen Begrtjff Se/Ert/eJzenang
an/i'/ire eigene Art azw/egen. Der
in Jer Sc/zweiz pro 7ag Jnrc/z La-
JenJ/efo/aA/ enArtanJene Sc/zaJen
w/rJ an/ J00 000 Drangen ge-
.sc/zäftA LaJenJzeZze kommen ans
a/fen ßevö'/Eernngssc/a'c/ifen nnJ
ans aJen Afoersfc/assen.

Die ehrlichen Konsumentinnen
und Konsumenten finanzieren die

sogenannten Inventurdifferenzen
(Fehlbeträge, die erst nach der In-
ventur festgestellt werden, z.B.
Ladendiebstähle, Buchungsfehler
des Personals) und die immer raf-
finiertere elektronische Überwa-
chung in den Läden durch den
Kauf eines Artikels mit. Genügte
früher der aufmerksame Blick der
Verkäuferin, werden die heutigen
Überwachungsanlagen immer
ausgeklügelter und teurer.
Die ersten Überwachungsgeräte
waren Videokameras und Spiegel
in abgelegenen Winkeln eines Ge-
schäftes, kombiniert mit Überwa-
chungspersonal. Heute werden
Verkaufsartikel mit elektronischen
Geräten in vielfältiger Ausführung
und mit verschiedenen Systemen
überwacht.
Das bekannteste System ist wohl
die relativ grosse Kunststoffpia-
kette oder Spezial-Etikette, die
beim Kauf an der Kasse mit einem
speziellen Gerät entfernt bzw. ent-
magnetisiert wird. Geschieht dies
nicht, ertönt am Ausgang ein aku-
stischer Alarm.

Auch Hörgeräte können unter
Umständen Alarm schlagen
Auch andere Geräte können Alarm
auslösen. Vor einigen Jahren hörte
man z. B. von Hörgeräteträgern,
die bei Überwachungsanlagen
Schwierigkeiten bekamen. In der
Zwischenzeit ist dieses Problem
erkannt und - bis auf wenige Aus-
nahmen - gelöst. Besitzer beson-
ders starker Zusatzhörgeräte wer-
den von den Hörgeräteakustikern
normalerweise darauf aufmerk-
sam gemacht, wie sie sich zu ver-
halten haben.
Aber auch Träger/innen von Herz-
Schrittmachern benötigen Infor-
mationen, denn immer wieder hört
man vom «Hörensagen», dass die-
se lebenswichtigen Hilfsmittel auf
elektronische Überwachungsanla-
gen ansprechen. Tatsächlich könn-
te es Probleme geben, wenn eine
Reihe von unglücklichen Zufällen
zusammen eintritt, besonders bei
Anlagen älteren Datums. Das
Problem kann umgangen werden,
wenn die Herzschrittmacherträger
zwischen den sichtbaren Antennen
am Ausgang eines Geschäftes
nicht stehen bleiben, sondern zü-
gig durchgehen. Die heute viel
verwendeten Antennen mit Me-
tall-Gestängen sind unproblema-
tisch. Am besten hält sich ein Be-
troffener an die gleichen Ratschlä-

ge, die auch für die Kontrollen in
Flughäfen gelten.
Unter Umständen können auch
eine harmlose Swatch-Uhr, elek-
tronische Geräte und Fernsteue-

rangen, aber auch ein zusam-
mengerolltes gewöhnliches Ver-
längerungskabel Alarm auslösen.

Was tun, wenn man Alarm
auslöst?
Bei Auslösen eines Alarms - oder
bei einer Kontrolle - empfiehlt
sich folgendes Vorgehen:
• Lassen Sie sich nicht einschüch-
tern, bewahren Sie ruhig Blut, bis
die Angelegenheit abgeklärt ist.
• Bestehen Sie auf einer diskreten
Kontrolle.

• Sofern zur Kontrolle der Alarm
nochmals ausgelöst werden soll,
bitten Sie die Verkäuferin, den be-
anstandeten Gegenstand selbst
durch die Schleuse zu tragen. So
stehen Sie nicht nochmals im Mit-
telpunkt des Interesses bei den an-
deren Kunden und Kundinnen.
• Wenn Sie trotz Alarm nicht an-
gehalten werden, weil das Perso-
nal vielleicht glaubt, es liege ein
Fehlalarm vor, melden Sie sich
trotzdem. Dann nämlich kann die
nicht entmagnetisierte Etikette
abgenommen werden und so in
einem anderen Geschäft nicht
noch einmal einen Alarm auslösen.

Nur die Polizei darf in Ihre
Tasche schauen!
Ein Warenhaus-Sicherheitsbeauf-
tragter betont, dass das Personal
kein Recht hat, Ihnen ohne Ihre
Zustimmung in die Tasche zu
schauen - nur die Polizei ist be-

fugt, eine solche Kontrolle vorzu-
nehmen. Je nach Wert des gestoh-
lenen Artikels wird die Sache ge-
schäftsintern oder mit Hilfe der
Polizei geregelt. Laut Gerichtsur-
teilen ist der Einzug einer söge-
nannten Umtriebsentschädigung
von fünfzig bis siebzig Franken
zulässig, wie derselbe Spezialist
bestätigt.

Regn/a Äera-Gnesser

izSX FRANZÖSISCH LERNEN

fy#y IN FRANKREICH

NjfÜL- Erwachsene - Jugendliche

"Total Eintauchen": 25 Stunden Gesprächen und 10

Stunden Theorie pro Woche. (5-7 Personen), ständiger

Kontakt mit Französischsprechenden, Ausflüge, Sport,

Schwimmbad, Ruhe und Erholung. Fomiliäre Atmosphäre.

Region Bresse, zwischen Jura und Burgund.

LA CARDERE F-71580 FRONTENAUD

TEK..33) 85 74 83 11 Fax:(..33) 85 74 82 25

Ich wünsche weitere Unterlagen: NT

Name:

Vorname:

Strasse:

PLZ/Ort:

Land: Zeit92

Folgen Sie mir bitte
zur Kontrolle!
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